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1. Beichränfungen an jchiffbaren Strömen, 

A. Hinfichtlich der jehiffbaren Ströme ift in diefer Beziehung folgendes 
Befondere hervorzuheben: 

1. Nach $ 8 des Gefeßes vom 20. Auguft 1883 ift die Strombau-Ver- 
waltung berechtigt, gegen Entjchädigung, nach Anhörung der betheiligten Ufer- 
befiger, Anlandungen, Sandbänfe, Feljen, Snfeln und vortretende Uferjtrecten 
abzutreiben oder jonft zu bejeitigen, wenn dies nach dem endgültig feitgetellten 
Jegulivungsplane zur Beförderung der Schiffahrt, zur Wiederherftellung des 
ordentlichen Laufes des Flufjes oder im nterefje der Landesfultur oder der 
öffentlichen Sicherheit erforderlich erjcheint. 

Die Höhe der Entjchädigung beftimmt fich nach SS 8—10 und 13 des 
Gejeßes über die Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 (6. ©. 
©: 221). 

Fur die Feititellung der Entfchädigung ijt nach 8 9 des Gejeßes von 
20. Auguft 1883 der Kreisausfhuß (Stadtausfchuß) zuftändig, welcher deren 
Höhe auf Antrag des einen oder des anderen Theils nach vollftändiger Sach- 
erörterung und, infoweit dies erforderlich erfcheint, jachverjtändiger Abjchägung 
durch Beihluß feftzufegen hat. Gegen den Beichluß fteht binnen 90 Tagen nach) 

der BZuftellung beiden Theilen der Rechtsweg offen. 
2. Nach $ 3 des Gejeges vom 20. Auguft 1883 find die Uferbefiter 

verpflichtet, auf Anordnung der Strombauverwaltung gegen Entjchädigung zu 
den im Öffentlichen ntereffe anzulegenden Decwerfen, Buhnen, Koupirungen 
oder anderen Stromregulivungswerfen den erforderlichen Grund und Boden, 
fowie die nöthigen Arbeitspläge zur Benugung einzuräumen, die Anfuhr, das 
Aufjegen und Lagern der Baumaterialien und einen beftimmten Zugang der. 
Arbeiter und des Auffichtsperjonals zu den Arbeitsplägen, jowie die Entnahme 
der erforderlichen Exde und den Anfchluß der Werke an das Ufer zu gejtatten. 
sn gleicher Weife find fte verpflichtet, das Aufftellen von Vorrichtungen zum 
Näumen des Flußbettes, das Ablagen, Bearbeiten und die Abfuhr geväumter 
Hölzer und anderer verfunfener Gegenftände gejchehen zu lafjen. Die Entnahme 
von Erde und die Anfuhr von Materialien über die Ufergrundftücke ift nicht in An- 
pruch zu nehmen, fofern das Bedürfniß anderweit ohne unverhältnigmäßige 
Koften befriedigt werden fann. 

Durch die Entnahme von Erde darf die bejtehende Uferhöhe nur mit Zu- 
ftimmung des Uferbefiers verringert werden, fofern dadurd das Webertreten 

des Hochwafjers auf die angrenzenden Ländereien früher als bisher herbeigeführt 
wird. Der Abflug vorhandener Gräben darf ohne Genehmigung der nter- 
ejfenten nicht gehindert werden. 

Nah SA a.a.D. muß der Anordnung der Strombauverwaltung die An- 
hörung der betheiligten Uferbefiger voraufgehen. Der Uferbefiger ift mit Aus- 
nahme der Fälle, in welchen es fi) um Eimväumung von Grund und Boden zur 
Anlegung von Decwerken, Buhnen, Roupivungen oder anderen Stromregulivungs- 
werfen handelt, befugt, die Entjeheidung des Landraths, in Stadtfreifen der 
Ortspolizeibehörde, über den Gegenjtand und den Umfang der der Steombau-
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verwaltung einzuräumenden Nechte zu beantragen. Gegen diefe Entjcheidung 
fteht beiden Theilen innerhalb zwei Wochen nach der Zuftellung die Befchwerde 
an den Negierungspräfidenten zu. Die Stwombauverwaltung kann in Fällen, in 
welchen die Ausführung nicht ohne überwiegenden Nachtheil für das Genein- 
wejen ausgejegt werden Fann, die ihr in $ 3 eingeräumten Befugniffe ausüben, 
obwohl von dem Uferbefiger die Entjeheidung des Landraths beantragt ift. 

Fur die Feitftellung der Entfchädigung nah SI a. a. D. gilt das 
unter 1. Gejagte. 

3. Anlandungen, welche in Folge von Anlagen der im $S 3a. a. D. ge 

dachten Art entjtehen, gehören zwar demjenigen, an dejjen Ufer fie fich angefegt 

haben, in derjelben Weije, wie die ohne menjchliches Zuthun entftandenen An- 

landungen, der Mferbefiger darf jedoch nach SS 5 md 6 a.a.D. nicht ohne 

Genehmigung der Stwombauverwaltung in den Befit diefer Anlandungen treten, 
vielmehr ijt die Strombauverwaltung berechtigt, diejelben einschließlich der bereits 
bei Exlaß des Gejeßes vorhandenen auszubilden und joweit zu befeitigen, daß 
fie ohne Nachtheil für den Strom benußt werden können. Zu diefem Zweck 

tritt der Staat in den Befib und die Nußung der Anlandungen. Sobald das 

in $ 5 bezeichnete Ziel erreicht ift, die zur Erreichung desjelben erforderlichen 
Arbeiten feitens der Strombauverwaltung eingejtellt find, oder die leßtere von 
der ihr gemäß $ 5 Abjag 2 zuftehenden Befugniß nicht Gebrauch macht, fteht 
dem Uferbefiger das Necht zu, gegen Erjtattung des Werths der durch die Anz 
lagen entftandenen Anlandung, in den Befis derfelben zu treten. Der zu ex 
ftattende Betrag darf die vom Staate aufgewendeten Koften nicht überfteigen. 

Das Nähere wegen der Feititellung der Entjchädigung befagt S 6 Abjah 2 
und 3.29) 

E83 liegt auf der Hand, daß die Ausführung des $ 5 a. a. D. bei den 
Uferanliegern vielfach, namentlich foweit bereits vorhandene Anlandungen in 

Frage kommen, auf hartnäctigen Widerfpruch ftößt, und daß fich in Folge defjen 
die Betheiligten nicht jelten veranlaßt jehen, ihre vermeintlichen Nechte dem 
Fiskus gegenüber dadurch zur Geltung zu bringen, daß fie jelbjt auf fisfalifchem 
Beige Befishandlungen vornehmen oder die Beamten und Arbeiter der Strombau- 
verwaltung an deren Vornahme hindern. 

Der Chef der Weichjelftrombauverwaltung hat fich daher veranlaßt ge- 
fehen durch Aunderlaß vom 19. Juni 1895 die ihm unterftellten Behörden und 
Beamten auf die Grundfäße hinzumweifen, nach welchen bei Zurücweifung der 
Uebergriffe von Anliegern zu verfahren tft. Hervorgehoben wird dabei allgemein, 

daß Seitens der Organe der Strombauverwaltung den Anliegeun gegenüber jede 

Maßnahme zu vermeiden ift, welche über das unbedingt Gebotene hinausgeht 
und daß überall die Behebung von Differenzen im Wege gütlicher Verjtändigung 

zumächft anzuftreben bleibt. ES wird jodann unterjchieden, ob die widerrechtlichen 

Maßnahmen fich auf Anlandungen beziehen, welche im Eigenthum des Strombau- 

39) Vgl. die Ausführungsanmeifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom 

7. September 1883. — M. BL f. d. i. Verw. ©. 237 — Entjch. des Neich3-Ö. vom 

31. März 1886 (Heife contra Fiskus) und vom 14. Juli 1894 8.33 ©. 331. Mahraum, 

Strombauverwaltungsgefeß ©. 21 fg.
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fisfus ftehen oder auf folche, welche fich im Eigenthum der Uferanlieger befinden, 

ohne daß der Lofalbaubeamte fie bisher durch eine Befignahmeerflärung in Ge- 
mäßheit dev SS 5 und 13 des Gefehes vom 20. Auguft 1883 für die Stwom- 
bauverwaltung in Bett genommen hat, oder auf folche, welche zwar im Eigen- 
thum der Uferanlieger ftehen, aber von dem Lofalbaubeamten bereits durch eine 
Befignahmeerklärung für die Strombauverwaltung in Befit genommen und noc) 
nicht gegen Erftattung des Werths durch einen Bejchluß wieder freigegeben find, 
des Inhalts, daß die Vorausfegungen für die Befigübertragung an den Eigen- 
thümer nach S 6 a. a. D. als vorhanden anzuerkennen find. Es heißt jodann 
auszugsweife in dem angeführten Exlafje: 

„I. Handelt es fich) um Anlandungen, welche im Eigenthbum des Strombau- 

fisfus ftehen, fo ift derartigen Maßnahmen gegenüber in folgender Weife vor- 
zugehen: 

x a) Sf die Maßnahme eine derartige, daß Stromregulirungsintereffen da- 
durch nicht berührt werden, jo tft wegen des vermögensrechtlichen Schadens, den 
fie verurfacht hat und zur Vermeidung der Wiederholung ähnlicher Eingriffe der 

Schuß der ordentlichen Gerichte anzurufen und nach wie vor Klage wegen 
Schadenserfab und Störung des Befies, wenn der Steombaufisfus aber den 

Bei bereits verloren hatte, wegen Beligeinräumung zu erheben. Die Klage 
fann nicht von dem Lofalbaubeamten, fondern nur von dem Ober-Bräfidenten, 

als gejeglichen Vertreter des Strombaufisfus, erhoben werden; es ift darıım 
über derartige Eingriffe fchleunige Berichterftattung erforderlich. 

b) Sit die Maßnahme eine derartige, daß fie nicht nur Vermögensintereffen 
des Strombanfisfus, jondern auch Stromregulivungsintereffen der Strombau- 

verwaltung gefährdet, jo tft fumulativ neben der Klage vor den ordentlichen 
Gerichten wegen Schadenserfa und Störung bezw. Einräumung des Befites 
ein polizeiliches Einfchreiten des Wafjerbauinjpektors zuläffig. 

Hierbei it zunächit zu prüfen, ob die Maßnahme fich als Verftoß gegen 
ein Strafgejeh, insbefondere gegen den $ 14 des Gejeges vom 20. Auguft 
1883 bezw. gegen eine PBolizeiverordnung darstellt oder nicht. 

‚sm erjteren Falle hat dev Wajjerbauinjpektor, wenn e3 fich um ein Ver: 

brechen oder Vergehen handelt, die Sache zur weiteren Veranlafjung an die 
Staatsanwaltjchaft abzugeben, wenn es fich dagegen um eine Lebertretung handelt 
(efr. $ 1 des Neichsftrafgefegbuchs), gegen den Thäter eine polizeiliche Straf- 
verfügung zu erlaffen, in welcher je nach der Schwere des Falls eine Geldftrafe 
bis zu 30 Mark oder eine Haftjtrafe bis zu drei Tagen zu verhängen ift. 

Das beim Exlaß polizeilicher Strafverfügungen zu beobachtende Verfahren 
regelt ich nach dem Gejeh vom 23. April 1883, betreffend den Erlaß polizei- 
licher Strafverfügungen wegen Uebertvetungen (6. ©. ©. 65), und der auch in 

den Amtsblättern abgedructen Anweifung zur Ausführung diefes Gefeßes vom 
8 sum 1883, Min BE F0:8. 5.182) 

Liegt dagegen troß der PVolizeiwidrigfeit der Maßnahme die Verlegung 
eines Strafgefehes bezw. einer Polizeiverordnung nicht vor — und diefe Mög- 
lichkeit ift auch in anderen als den im S 7 des Gejeges vom 20. Auguft 1883 

vorgejehenen Fällen gegeben —, jo hat der Wafferbauinfpektor gegen den Thäter
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durch Anwendung der ihm als Bolizeibehörde zuftehenden gefeglichen Zwangs- 

mittel vorzugehen, und zwar nach folgenden Gefichtspunkten: 

1. Wird der polizeilichen Verfügung des Wafjerbauinfpeftors mit dem 

Gebote, etwas zu thun, nicht binnen einer gefeßlichen Frift Folge geleiftet, jo 
kann dev Wafferbauinfpektor durch Dritte die Ausführung auf Koften des Adrefjaten 
dev Verfügung bewerfftelligen und die Koften im Wege des Verwaltungszwangs- 
verfahrens von ihm beitreiben lafjen. 

2. Laßt fi) die Ausführung des Gebotenen durch Dritte nicht bewerk- 

ftelligen oder enthält die polizeiliche Verfügung das Verbot, etwas zu thun, fo 
fann dev Wafjerbauinjpektor eine Geldftrafe bis zur Höhe von 60 Mark exit 
jchriftlich androhen und nach Ablauf einer von ihm zu beftimmenden Frift feit- 
jegen; gleichzeitig ift für den Fall des Umvermögens eine Haftjtvafe bis zum 
Höchjtbetrage von einer Woche exjt fchriftlich anzudrohen und fodann fejtzufeßen. 

Die Beitreibung der feftgefegten Geldftrafe und im Unvermögensfalle die Voll 
jtrecfung der Haftjtrafe erfolgt ohne Zuziehung der ordentlichen Gerichte im Wege 
de8 Berwaltungszwangsverfahrens. 

3. Unmittelbaver Zwang darf nur angewendet werden, wenn die Anordnung 

ohne einen folchen unausführbar ift. 
ce) Gefährdet die Maßnahme des Uferanliegers Stromregulirungsintereffen, 

ohne daß fie gleichzeitig vermögensrechtliche ntereffen des Strombaufisfus als 
Eigenthümer der Anlandung jehädigt — ein Fall, der vornehmlich dann eintreten 

fann, wenn die Anlandung vom Strombaufisfus an Dritte verpachtet ift —, fo 

fällt für den Strombaufisfus das Schugmittel der Klage vor den ordentlichen 
Gerichten weg, und es ijt lediglich ein polizeiliches Einjchreiten des Wafferbau- 
injpeftorS in der oben sub b bezeichneten Art zuläffig. 

11. Stehen Anlandungen in Frage, welche im Cigenthum der Uferanlieger 
ftehen, ohne daß bisher der Lofalbaubeamte fie durch eine Befignahmeerklärung 
in Gemäßheit der SS 5 und 13 des Gejeßes vom 20. Auguft 1883 in Bejit 

genommen bat, fo tjt für das den widerrechtlichen Maßnahmen der Uferanlieger 
gegenüber zu beobachtende Verfahren zu unterjcheiden, ob es fich um eine An- 
landung handelt, welche in Folge von Anlagen der in $ 3 des Gejeßes vom 

20. Auguft 1883 bezeichneten Art entjtanden ift und gleichzeitig nicht nur unveif 
ift, fondern auch im Stromregulirungsinterefje der Ausbildung bedarf, oder ob 
auch nur eines diefer drei Merkmale auf die Anlandungen nicht zutrifft. 

Im erfteren Fall hat der Wafjerbauinjpeftor, ohne daß dadurch das nach 
den VBorjehriften sub I b einzufchlagende zivilrechtliche und ftrafgejeßliche, bezw. 
polizeiliche DBerfahren gegen die beveitS getroffene wiverrechtliche Maßnahme fich 
erübrigt, die fragliche Anlandung unter genauer Bezeichwmmng ihrer Grenzen und 
unter Angabe von Gründen fchleunigjt durch eine jchriftliche, dem Eigenthümer 
zuzuftellende Befignahmeerflärung in Gemäßheit der SS 5 und 13 eit. für die 

Strombauverwaltung in Befis zu nehmen und diefen Befiß weiterhin in der 

unter III bezeichneten Weife zu fchügen. Diefe Befignahmeerflärung hat unab- 

hängig davon zu ergehen, ob und inwieweit die Anlandung zur Zeit thatjächlich 
oder vertragsmäßig bereit3 vom Strombaufistus befeffen und genußt wird; fie 
hat insbefondere auch dann zu ergehen, wenn ein Vertrag dem Strombaufisfus
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Bei und Nubung der Anlandung mit derjelben Begrenzung zufichert, in welcher 
fie der Wafferbauinfpektor aus ftrompolizeilichen Erwägungen für die Strombau- 
verwaltung in Anfpruch zu nehmen beabfichtigt. 

Trifft dagegen auch nur eines der drei vorgenannten Merkmale auf die 
Anlandung nicht zu, fo ift eine Befignahmeerflärung in Gemäßheit der 8$ 5 
und 13 eit. unzuläffig, und es ift den widervechtlichen Maßnahmen lediglich im 
Wege des oben sub I b angegebenen Berfahrens entgegenzutreten. 

III. Handelt e8 fich um Anlandungen im Eigenthum der Uferanlieger, welche 
von dem Lofalbaubeanten bereits durch eine Befignahmeerflärung in Gemäßheit der 
SS 5 und 13 eit. für die Steombauverwaltung in Befig genommen und noch) 
nicht gegen Erftattung des Werthes in Folge eines Befchluffes wieder frei- 
gegeben find, welcher ausjpricht, daß die Vorausjeßungen für die Bejtgüber- 
tragung an den Gigenthümer nad) S 6 desjelben Gejeges als vorhanden 

anzujehen feien, jo tft gegen widerrechtliche Maßnahmen der Uferanlieger, 
gleichviel ob fie nur einen Eingriff in das der Strombauverwaltung zuftehende 
Befit- und Nugungsrecht darjtellen oder daneben auch Stromvegulivungsinterefjen 
gefährden, nur ftrafrechtliches und polizeiliches Einfchreiten in der oben sub I b 
bezeichneten Weife zuläffig, dev Weg der Sllage vor den ordentlichen Gerichten 
wegen Störung oder Cimräumung des Befiges aber verjchloffen. Jnsbefondere 

fteht die Bemerkung sub 5 des Exlafjes vom 22. Auguft 1888, wonach „im Be- 
veich des Gejeges vom 20. Auguft 1883 Androhung und Feitjegung von Geld- 
ftrafen als polizeiliches Zwangsmittel unzuläffig ift“, fortan der Anwendung 
diefes Zwangsmittels zum Schuß der in Befit genommenen Anlandungen nur 

in dem bejonderen Falle des $ 14 Abjab 2 dDiefes Gejeßes?”) entgegen, 

während in allen anderen Fällen auch im Bereich des genannten Gejeges die 
Androhung und Feltfegung von Geldftrafen als Erefutivmittel zuläffig tft. 

Yurr die Klage auf Herausgabe der von den Uferanliegern widerrechtlich 
in ihren Vejiz gebrachten Erträge der Anlandungen bezw. auf Erjab ihres 
Werthes wird als ein ausfchlieglich vermögensrechtliche ntereffen verfolgender 

Anfpruch nach wie vor vom Strombaufisfus vor den ordentlichen Gerichten ex: 
hoben werden müfjen; die Anwendung polizeilicher Zwangsmittel behufs Be- 
friedigung diefes Anfpruchs it dem Wafjerbauimfpektor verfagt. Ju Ddiefen 
Fällen ift daher auch fernerhin fchleunige Berichterftattung unter Angabe des zu 
fordernden Werthbetrages erforderlich." 

4. Nach $ 7 des Gefeßes vom 20. Auguft 1883 ift die Steombauver- 
waltung berechtigt, jede Benugung von Anlandungen zu unterfagen, welche an 
die al3 folche unterhaltenen Stromregulivungswerfe anftoßen, infoweit diefe Be- 
nußung den Werfen zum Schaden geveichen Fanı. 

>) S 14 Abfab 2 lautet: 

„Die Strombauverwaltung ift befugt, die Befeitigung nicht genehmigter An- 

pflanzungen der gedachten Art anzuordnen. Für den Fall, daß der Unternehmer 

die Befeitigung innerhalb der ihm bejtimmten Friit nicht feinerfeit3 bewirkt, ift 
die Strombauverwaltung befugt, Die Befeitigung auf Koften des Unternehmers 
zu bewirken.’
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5. Nach S 10 a.a. ©. unterliegt die Bepflanzung vder anderweite Be- 

feftigung, jowie die gänzliche oder theilweife Befeitigung der in Gemäßheit des 
S 6 an die Üferbefiger übereigneten Anlandungen, jowie der in $ 8 aufgeführten 
Anlandıngen, Sandbänfe, Feljen, Infeln oder vortretenden Uferftredten der Ge- 
nehmigung der Strombauverwaltung. Diejelbe kann die Bepflanzung mit Weiden 
und die Unterhaltung dev Weidenpflanzungen verlangen und, falls diefen Ber- 
langen binnen der geftellten Frift nicht ftattgegeben wird, Bepflanzung und 
Pflanzungsimterhaltung felbjt vornehmen. Thut fie dies, jo fteht ihr die Nugung 
der Pflanzung zu; jedoch ift ein die gemachten Aufwendungen überfteigender Er: 
trag dem Uferbeftiger zu überweifen, der indefjen feine Rechnungslegung fordern 
darf. Erftattet er die durch die Nußung nicht gedeckten Aufwendungen und 
übernimmt er die künftige ordnungsmäßige Unterhaltung, falls nöthig unter aus- 
veichender Sicherftellung, jo ift ihm die Unterhaltung und Nußung der Pflanzung 
wieder zu überlafjen. 

6. Den Beamten und den mit Legitimation derjelben verjehenen Beauf- 

tragten der Strombauverwaltung it das Betreten aller Anlandungen, Sand» 
bänfe, Snjeln, fowie der Ufer jelbft, das Seten von Stations- und Fetpunkt- 

jteinen, jowie von Schiffahrts- und fonftigen Merkzeichen zu dienftlichen Zwecken 

jederzeit gejtattet. Soweit nicht Gefahr im VBerzuge ift, hat dem Seßen der 
Merkzeichen u. f.w. die Anhörung der Befiger vorauszugehen. Entjtehen durch 

die erwähnten Handlungen Befchädigungen, jo hat der Uferbefiger auf Erfah des 

Schadens Anfpruch. 

2. Beichränfungen im Anterefje der Deiche uud der Hocdwafjerabführung. 

Auf dem Gebiete des Deichrechts ift Nachjtehendes hervorzuheben: 

1. innerhalb der Deichverbände legt $ 20 des Deichgejeges vom 28. Januar 
1848 den Eigenthümern der eingedeichten Grundftüce und Borländer die Ver: 
pflichtung auf nach Anordnung dev Deichbehörde dem Berbande den zu Schuß: 
und Melivrationsanlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Vergütung ab- 
zutreten. 

2. Nach $ 21 de3 Deichgefeges und $ 20 der Allgemeinen Bejtimmmmgen 
für künftig zu exlaffende Deichjtatute vom 14. November 1853 Eönnen und follen 
den Vorlandsbefizern ftatutarifch gewiffe Verpflichtungen auferlegt werden, welche 
fich) auf das Lagern von Verbandsmaterialien und deren Transport, die Vicht- 

beftellung des Vorlandes in einer beftimmten Entfernung vom Deichjuße, die 
Entfernung von Flügeldeichen, hochftämmigen Bäumen und fonftigen Anlagen im 
Borlande, welche Hochwaffer und Eisgang in jchädlicher Weife bejchränfen und auf 

die Unterlaffung von Pflanzungen auf vorjpringenden Landecken beziehen. 
Weitere Eigenthumsbefchränfungen enthalten die SS 18, 19 und 22 der 

Allgemeinen Beitimmungen. 
3. Nach S 24 de3 Deichgefeges kann für alle Deiche, auch für diejenigen, 

welche einem Deichverbande nicht angehören, eine Benubung unterfagt oder be- 
fchränft werden, welche die Widerftandsfähigfeit der Deiche zu fcehwächen ge- 

eignet ift.


